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1. Allgemeine Dienstausführung 
Die City-Schutz GmbH erbringt seine Tätigkeit als Dienstleistung (in der Regel keine 
Arbeitnehmerüberlassung gemäß Gesetz zur Regelung der Arbeitsnehmerüberlassung), die nach 
§ 34a GewO und DIN 77200 in der jeweiligen Leistungsstufe von einem Sicherheitsunternehmen 
erbracht werden können. Sie bedient sich ihres Personals als Erfüllungsgehilfen. Das Auswahl- 
und Weisungsrecht liegt außer bei Gefahr im Verzuge bei der City Schutz GmbH. Die 
Sicherheitsdienstleistung kann als Interventionsdienst, Revierdienst, Objektschutzdienst, 
Werkschutzdienst oder sonstige Sicherheitsdienstleistungen ausgeübt werden.  
Zu den Sonderdiensten gehören Werkschutzdienste, Personenkontrollen, Personenbegleit- und 
Schutzdienste, Schließdienste, Betrieb von Notrufzentralen, Veranstaltungsdienst, 
Kaufhausdetektive, Ermittlungsdienst, Videoüberwachung,  Errichtung von Gefahrenmelde- und 
Überwachungsanlagen sowie Schutz von Personen- und Sachwerten vor den Gefahren aus dem 
Eisenbahnbetrieb. 
Das Unternehmen ist zur Erfüllung aller gesetzlichen, behördlichen, sozialrechtlichen, 
arbeitsrechtlichen, tarifvertraglichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber 
seinen Mitarbeitern allein verantwortlich. 
 
2. Arbeitsanweisung 
Die City-Schutz GmbH wird gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Dienstanweisung in Textform 
ausarbeiten, in der die näheren Bestimmungen über die zu erbringende Leistung festgelegt 
werden. Änderungen und Ergänzungen der Dienstanweisung müssen in Textform vereinbart 
werden. Soweit unvorhersehbare Notstände es erfordern, kann in Einzelfällen von  vereinbarten 
Dienstverrichtungen Abstand genommen werden. Die Dienstanweisung ist Bestandteil des 
erteilten Auftrages bzw. des abgeschlossenen Vertrages und wird vom Auftraggeber freigegeben. 
 
3. Bekleidung und Ausrüstung 
Die City-Schutz GmbH rüstet ihr Sicherungspersonal für den Einsatz mit einheitlicher 
Dienstkleidung aus. Andere Ausrüstungsgegenstände wie Kontrollsysteme, Kraftfahrzeuge, 
Schusswaffen, Funkgeräte, Hunde usw. werden bei Bedarf gegen eine Gebühr zur Verfügung 
gestellt. Ausweise werden mitgeführt und in der Regel sichtbar getragen. 
 
4. Aufenthaltsräume 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, geeignete Räume für das Sicherungspersonal der City-Schutz 
GmbH kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass bei der Benutzung 
der Räume sowie bei der Begehung des Objektes alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen 
eingehalten werden können. 
 
5. Haus- und Festnahmerecht 
Das Sicherungspersonal der City Schutz GmbH hat während der Kontrollen das Haus- und 
Festnahmerecht wie der Auftraggeber. 
 
6. Schlüssel- und Notfallanschriften 
Die für den Dienst erforderlichen Schlüssel sind vom Auftraggeber kostenlos und rechtzeitig zur 
Verfügung zu stellen. Unter den hier aufgeführten Begriff „Schlüssel“ zählt auch jeder andere 
Gegenstand zum Öffnen und Schließen einer Vorrichtung, welche dazu dient, ausgewählten 
Personen den Zugang in bestimmte Bereiche zu gestatten und anderen Personen diesen zu 
verweigern. 
Für Schlüsselverluste oder für vorsätzlich oder fahrlässig durch das Sicherungspersonal der City-
Schutz GmbH herbeigeführte Schlüsselbeschädigungen haftet die City-Schutz GmbH im Rahmen 
der Ziffer 15. 
Der Auftraggeber gibt der City-Schutz GmbH die Anschriften bekannt, die bei Gefährdung des 
Objektes  telefonisch benachrichtigt werden können. Anschriftenänderungen müssen umgehend in 
Textform mitgeteilt werden. In den Fällen, in denen die City-Schutz GmbH über ausgeschaltete 
Alarmanlagen die Alarmverfolgung durchzuführen hat, ist vom Auftraggeber die 
Benachrichtigungsreihenfolge anzuordnen. 
 
7. Beanstandungen  
Beanstandungen jeder Art, die sich auf die Ausführung des Dienstes oder sonstige 
Unregelmäßigkeiten beziehen, sind unverzüglich –nach Feststellung- spätestens jedoch nach 7 
Kalendertagen in Textform der Betriebsleitung der City Schutz GmbH  zwecks Abhilfe mitzuteilen. 
Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung können Rechte aus solchen Beanstandungen nicht mehr geltend 
gemacht werden.  
Wiederholte oder grobe Verstöße in der Ausführung des Dienstes berechtigen nur dann zur 
fristlosen Lösung des Vertrages, wenn die City-Schutz GmbH nach Benachrichtigung in Textform 
nicht in angemessener Frist - spätestens aber nach einer Frist von 10 Werktagen - für Abhilfe 
sorgt. 
 
8. Auftragsdauer 
Der Auftrag bzw. der Vertrag läuft - soweit nichts anderes in Textform vereinbart ist - auf ein Jahr. 
Wird er nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf der Erstlaufzeit gekündigt, so verlängert sich die 
Vertragszeit jeweils um ein weiteres und danach wieder um ein weiteres Jahr usw. 
 
9. Ausführung durch andere Unternehmen 
Die City-Schutz GmbH ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Auftraggeber, sich zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen anderer, gemäß § 34a GewO und DIN 77200 zugelassener, Unternehmen zu 
bedienen. 
 
10. Unterbrechung der Bewachung 
Im Kriegs- oder Streikfalle, bei Unruhen oder anderen Fällen höherer Gewalt (z. B. behördlich 
erlassener Fahrverbote für Kfz.) kann die City-Schutz GmbH die Ausführung des Dienstes, soweit 
diese unmöglich wird, unterbrechen oder umstellen. 
Im Falle der Unterbrechung ist die City-Schutz GmbH verpflichtet, das Entgelt für die Zeit der 
Unterbrechung um 20% zu ermäßigen. 
 
11. Vorzeitige Vertragsauflösung 
Bei Umzug des Auftraggebers sowie bei Verkauf oder sonstiger Aufgabe des Vertragsobjektes 
oder Vertragsgegenstandes kann der Auftraggeber den Vertrag mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende des darauf folgenden Monates kündigen.  
 
Gibt die City-Schutz GmbH den Wachbezirk auf oder verändert sie ihn, so ist sie ebenfalls zu einer 
vorzeitigen Lösung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 
Ende des darauf folgenden Monates berechtigt. 
 
12. Abnahme und Leistungsverzug 
Die Vertragsleistung wird soweit nichts anderes vereinbart ist, monatlich abgerechnet. Legt der 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen gegen die abgerechnete Leistung 
Widerspruch ein gilt die abgerechnete Leistung als abgenommen und erbracht. 
Wird der Auftragnehmer vom Auftraggeber daran gehindert die vereinbarte Vertragsleistung zu 
erbringen, so kann der Auftragnehmer, anstatt seinen konkretisierten Anspruch auf 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung im Einzelnen geltend zu machen, einen pauschalierten 
Schadensbetrag in Höhe von 25% des vereinbarten Preises beanspruchen. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadensersatzanspruches bleibt ausdrücklich vorbehalten. Dem 
Auftraggeber bleibt der Nachweis offen, dass kein o. nur ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
13. Rechtsnachfolge 
Bei Tod des Auftraggebers tritt der Rechtsnachfolger in den Vertrag bzw. den Auftrag mit Rechten 
und Pflichten ein. War der Gegenstand des Vertrages hauptsächlich auf persönliche Belange, 
insbesondere den Schutz der Person des Auftraggebers abgestellt, ist der Rechtsnachfolger 

berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen  zu kündigen. Durch 
Rechtsnachfolge oder sonstige Rechts Veränderungen im Bereich der City-Schutz GmbH und beim 
Auftraggeber wird die Geltung des Vertrages nicht berührt. 
 
14. Loyalitätsklausel 
Dem Auftraggeber ist es nicht gestattet, Mitarbeiter der City-Schutz GmbH zur Auflösung Ihres 
Arbeitsverhältnisses und zur Begründung eines neuen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses als selbstständige 
und unselbstständige Mitarbeiter abzuwerben und für eigene Tätigkeiten die nach §34a GewO und DIN 
77200 von der City Schutz GmbH erbracht werden können einzusetzen. Diese Bestimmung gilt auch noch 
sechs Monate nach Beendigung des Auftrages. 
 
Verstößt der Auftraggeber dagegen, so ist er verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe des 10fachen 
Betrages des Entgelts zu entrichten, welches er für den letzten abgerechneten Monat aus diesem Vertrag 
oder Auftrag schuldet. 
 
15. Haftung und Haftungsbegrenzung 
Bei Schadensersatzansprüchen jeglicher Art, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist die Haftung der City 
Schutz GmbH für Schäden, die durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen Verrichtungs- oder 
Erfüllungsgehilfen fahrlässig verursacht werden auf die nachfolgenden Höchstsummen beschränkt. Die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit und gewöhnlich Fahrlässigkeit von Mitarbeitern ist ebenfalls auf die 
nachfolgenden Höchstsummen beschränkt. Eine Haftung der City Schutz GmbH über die nachfolgenden 
Höchstsummen hinaus ist außer bei Personenschäden ausgeschlossen.  
a) EUR 2.500.000,- für Personenschäden, höchstens jedoch 
b) EUR 2.500.000,- für eine Person je Schadensfall, höchstens jedoch 
c) EUR 2.500.000,- für Sachschäden 
d) EUR    250.000,- für reine Vermögensschäden 
e) EUR    250.000,- für das Abhandenkommen bewachter Sachen 
f) EUR    250.000,- für das Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten 
g) EUR    250.000,- für Vermögensschäden aus der Verletzung des BDSG 
Die vorgenannten Haftungssummen liegen über den gesetzlichen Festlegungen in der Verordnung über 
das Bewachungsgewerbe in der Fassung vom 03.05.2019. Die vorgenannten Deckungssummen 
entsprechen der Risikoeinschätzung des Auftraggebers. Soweit der Auftraggeber höhere 
Deckungssummen für erforderlich erachtet, wird gegen Kostenübernahme  eine Erhöhung der 
versicherbaren Deckungssummen gesondert vereinbart. Schadensersatzansprüche direkt gegen die 
Mitarbeiter sind ausgeschlossen, sofern diese den Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt haben. Unabhängig von den vorgenannten Regelungen haftet die City Schutz GmbH nur für 
Schäden, die im Rahmen Ihres Haftpflichtversicherungsvertrages versichert sind. Dem 
Versicherungsvertrag liegen die Allgemeinen Haftpflichtversicherungs-Bedingungen (AHB) und die 
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von Bewachungsunternehmen uneingeschränkt zugrunde. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind insbesondere Schäden, die mit der eigentlichen 
Wachtätigkeit nicht im Zusammenhang stehen, wie die Übernahme der Streupflicht bei Glatteisgefahr, die 
Bedienung und Betreuung von Sonnenschutzeinrichtungen, Maschinen, Kesseln, Heizvorrichtungen 
elektrischen oder ähnlichen Anlagen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Haftungsansprüche aus dem Verlust 
von Warensendungen insbesondere hieraus resultierende Folgeschäden.  
 
16. Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen 
Schadensersatzansprüche müssen innerhalb einer Frist von 4 Wochen, nachdem der 
Anspruchsberechtigte, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von dem Schadensereignis 
Kenntnis erlangt haben, gegenüber der City Schutz GmbH in Textform geltend gemacht werden. Kann 
innerhalb dieser Frist die Höhe des Schadens noch nicht beziffert werden, so ist es ausreichend, aber 
auch erforderlich, dass der Schaden dem Grunde nach geltend gemacht wird. Schadensersatzansprüche, 
die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden, sind ausgeschlossen. Hiervon unberührt bleibt die 
Geltendmachung eines Schadensersatzes aufgrund von Personenschaden, sowie aus vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. 
 
Der Auftraggeber ist ferner verpflichtet, der City Schutz GmbH unverzüglich die Gelegenheit zu geben, alle 
erforderlichen Feststellungen zur Schadensverursachung, Schadensverlauf und Schadenshöhe selbst 
oder durch Beauftragte zu treffen. 
Schadensaufwendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftraggeber seinen vorstehenden 
Verpflichtungen nicht innerhalb der vorgenannten Frist nachkommt, gehen zu seinen Lasten. 
 
17. Zahlung des Entgelts 
Das Entgelt für Leistungen aus Verträgen bzw. Aufträgen ist nach Rechnungsbelegen zur Zahlung fällig. 
Abweichende Zahlungsziele sind schriftlich zu vereinbaren. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung oder 
Zurückhaltung von Zahlungen nicht berechtigt, soweit es sich nicht um von der City-Schutz GmbH 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt. Bei Zahlungsverzug trotz Mahnung ruht 
die Leistungsverpflichtung der City Schutz GmbH nebst seiner Haftung, ohne dass der Auftraggeber von 
der Zahlung für die Vertragszeit oder vom Vertrag überhaupt entbunden ist. Im Übrigen gilt § 286 Abs. 3 
BGB. Im Falle des Verzuges mit mehr als einer Verbindlichkeit sind die gesamten Forderungen gegen den 
Käufer sofort fällig. 
Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer gelten nur insoweit, als diese unseren Liefer- und 
Zahlungsbedingungen nicht widersprechen. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer 
Geschäftsverbindung abzutreten. 
 
18. Preisänderungen 
Im Falle der Veränderung bzw. Neueinführung von gesetzlichen Steuern, Abgaben, 
Versicherungsprämien, Kfz-Betriebskosten, Lohnkosten und Lohnnebenkosten, insbesondere durch den 
Abschluss neuer Lohn-, Mantel- und sonstiger Tarifverträge, erhöhen sich die Entgelte um den gleichen 
Prozentsatz, wie die vorgenannten Kosten erhöht werden, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als 
Nachweis für die veränderten Lohnkosten ist eine entsprechende Bestätigung des BDSW ausreichend.   
 
19. Datenschutz 
Für die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten gelten im Rahmen des Vertragsver-
hältnisses die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
Insbesondere gelten Art. 5 Abs. 1 lit. F, Art. 28 Abs. 3 DSGVO (Integrität und Vertraulichkeit der Daten) 
sowie Art. 12 ff. DSGVO (Informationspflichten). 
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet werden dürfen, 
soweit dies im Rahmen der Durchführung des Vertrages notwendig ist. 
 
20. Vertragsbeginn, Vertragsänderungen 
Der Vertrag bzw. Auftrag ist für die City-Schutz GmbH von dem Zeitpunkt an verbindlich, wenn dem 
Auftraggeber die Auftragsbestätigung in Textform zugeht. 
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen oder Einschränkungen des Vertrages bzw. Auftrages 
bedürfen der Textform. 
 
21. Vertragswirksamkeit 
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein sollten, so sollen sie so umgedeutet 
werden, dass der mit der ungültigen Bestimmung verbundene wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird dadurch nicht berührt. 
 
22. Gerichtsstand und Erfüllungsort 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der City-Schutz GmbH. 
Die Gerichtsstandvereinbarung gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass 
a) die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach dem Vertragsabschluß ihren Sitz oder der 

Wohnort verlegt, 
b) Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden.   


